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Vorwort:

Da mich insbesondere zur „GOZ-Hygienepauschale“ 

viele Fragen zur korrekten Berechnung erreicht haben, möchte ich Ihnen auf 

diesem Wege die Möglichkeiten der Berechnung aufzeigen.

Durch Corona und die Ausgangsbeschränkungen, vor allem aber das 

Versammlungsverbot, kann ich auf unbestimmte Zeit keine Live-Seminare 

durchführen. 

Somit können Sie meine Informationen nur als pdf oder in Webinaren 

erreichen.

Ihre Fragen werden selbstverständlich weiterhin über unsere Hotline 

umgehend beantwortet.

Ich freue mich auf Ihr Feedback und frage mich ob weitere Webinare – und 

zu welchen Themen – für Sie interessant sind?

Wieviel Zeit würden Sie für ein Webinar aufwenden?

Würden Sie Ihre Fragen bei einem Webinars über den Chat einstellen?

Anregungen und Wünsche nehme ich gerne entgegen.

Ich bedanke mich jetzt schon für Interesse und Ihre kostenbare Zeit, 

und los geht`s….

http://www.salhoff.de/
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Beschluss Nr. 34: Pro Sitzung 14,23 Euro als Corona-Hygiene-Pauschale

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID 19 stellt die Zahnarztpraxen vor immense Anforderungen, auch bei der 

Beschaffung von Schutzmaterial. Die BZÄK hat nun erfolgreich Gespräche mit dem PKV-Verband geführt, um die damit 

einhergehenden Mehrkosten für die Praxen aufzufangen.

In ihrem gemeinsamen Beratungsforum für Gebührenordnungsfragen haben PKV und BZÄK mit Vertretern der Beihilfe eine

schnelle und unbürokratische Hilfe vereinbart: Verhandelt wurde eine Corona-Hygiene-Pauschale von 14,23 Euro pro Sitzung.

Die Pauschale wird damit bei jeder Behandlung fällig, um die Corona-bedingten Mehraufwände der Zahnärzte auszugleichen.

Zur Abgeltung der aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich erhöhten Kosten für Schutzkleidung etc. kann der 

Zahnarzt die Gebührennummer 3010 GOZ analog zum 2,3-fachen Satz je Sitzung zum Ansatz bringen.

Auf der Rechnung ist die Nummer mit der Erläuterung "3010 analog – erhöhter Hygieneaufwand" zu versehen. 

Dementsprechend kann ein erhöhter Hygieneaufwand dann jedoch nicht gleichzeitig ein Kriterium bei der 

Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 darstellen.

Berücksichtigung nach § 5 Absatz 2 GOZ - Faktorsteigerung, ggf. Honorarvereinbarung

Kommt eine Berücksichtigung der ausufernden, außergewöhnlichen Hygienekosten in Umsetzung des Beschlusses Nr. 34 des

Beratungsforums nicht in Betracht, z.B. weil die Behandlung

▪ außerhalb des Geltungszeitraums (Behandlung nicht in der Zeit zwischen dem 08.04.20 und 31.07.20) erfolgte oder 

▪ weil der Patient keine Erstattung durch PKV oder Beihilfe erwarten kann (z.B. Postbeamtenkrankenkasse), 

kommt alternativ eine Berücksichtigung bei der Bemessung der erbrachten zahnärztlichen Leistungen nach § 5 Abs. 2 in 

Betracht. 

Das Kriterium der Schwierigkeit, auch auf den Krankheitsfall bezogen, bietet eine Möglichkeit, körperliche und geistige 

Belastungsaspekte zu berücksichtigen. Da subjektive Schwierigkeiten meist zu Erstattungsproblemen- insbesondere bei den 

Beihilfestellen führen, sollten Sie die ursächlichen objektiven, zur subjektiven Schwierigkeit führenden Umstände in der 

Rechnung aufzeigen. 

Hierunter ist die Behandlung mit besonderen Ansteckungsrisiken und damit verbundener Belastung, die besonderen Umstände 

der Behandlung zu nennen. Der besondere Aufwand für Hygienemaßnahmen ist außerdem mit einem erhöhten Zeitaufwand 

verbunden, welcher ebenfalls ausschlaggebend für den Steigerungsfaktor, bzw. eine Honorarvereinbarung sein könnte.

GOZ-Extravergütung für Schutzausrüstung in Zahnarztpraxen

http://www.salhoff.de/
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Analogberechnung GOZ § 6 Abs. 1

Auszug aus der GOZ-Verwaltung PVS Dampsoft - zur Hilfestellung bei Anlage der GOZ 3010a

Der Zusatz „Beratungsforum-Beschluss Nr. 34“ ist 

nicht zwingend anzugeben. Die Erfahrung jedoch 

zeigte in der Vergangenheit, dass durch diese Angabe  

Erstattungsprobleme vermieden werden können.

3010a- nur diese GOZ-Ziffer analog möglich, 

Steigerungsfaktor 2,3fach. Keine Wahlmöglichkeit 

einer anderen Analogposition- und nur vom 09.04.20 

bis 31.07.20 möglich! 

http://www.salhoff.de/


Für welche Praxisform gilt der Beschluss?

Die vereinbarte Hygiene-Pauschale gilt nur für ambulante Behandlungen bei

▪ niedergelassenen Zahnärzten und 

▪ zugelassenen MVZ

Beschluss Nr. 34 des Beratungsforums für Gebührenordnungsfragen

Der Beschluss im Wortlaut:

Zur  Abgeltung  der aufgrund  der  COVID-19-Pandemie  deutlich  erhöhten  Kosten  für  Schutzkleidung etc.

kann  der  Zahnarzt  die  Geb.-Nr.  3010  GOZ  analog  zum  2,3  fachen  Satz,  je  Sitzung, zum Ansatz bringen.

Auf der Rechnung ist die Geb.-Nr. mit der Erläuterung „3010 analog – erhöhter Hygieneaufwand“ zu versehen.

Dem entsprechend kann ein erhöhter Hygieneaufwand dann jedoch nicht zeitgleich ein Kriterium bei der

Faktorsteigerung nach § 5 Abs. 2 darstellen. 

Dieser Beschluss tritt am 8. April 2020 in Kraft und gilt zunächst befristet bis zum 31. Juli 2020. 

Er erfasst alle in diesem Zeitraum durchgeführten Behandlungen.

Gilt der Beschluss nur für Zahnärzte?

Die vereinbarte Hygiene-Pauschale gilt für 

▪ Zahnärzte

▪ MKG-Chirurgen und 

▪ Kieferorthopäden  - jeweils in ambulanten Praxen und zugelassenen MVZ.

Ist dieser Beschluss auch auf Selbstzahler ohne Inanspruchnahme einer privaten

Krankenversicherung anwendbar?

▪ Zur Abgeltung der hygiene- und pandemiebedingten Mehraufwände bei Zahnärzten erscheint eine 

Anwendbarkeit des Beschlusses auch auf Selbstzahler gerechtfertigt. 
Diese Frage lassen die die FAQ ausdrücklich offen – gerechtfertigt – im Zweifel gesondert vereinbaren –

alternativ § 5 Abs. 2 GOZ!
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Häufige Fragen zum Beschluss Nr. 34 „COVID 19 und erhöhte Hygienekosten“

BZÄK und PKV-Verband haben sich auf eine 

gemeinsame Formulierung FAQ (frequently asked

questions =häufig gestellte Fragen) verständigt, die 

den Beschluss des Beratungsforums präzisiert.
Quelle dieser Fragen: BZÄK, April 2020

http://www.salhoff.de/
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Für GKV-Patienten, die Privatleistungen in Anspruch nehmen, gilt der Beschluss ausnahmsweise unter den folgenden 

Voraussetzungen:

a) Anspruch auf Kostenerstattung durch eine private Zusatzversicherung (hier können tarifliche Leistungsbegrenzungen wie 

Erstattungsobergrenzen oder Zahnstaffelregelungen einer Erstattung entgegenstehen) und

b) der erhöhte Hygieneaufwand wird nicht durch eine gesonderte Vergütung bzw. kostenlose Bereitstellung von 

Hygienematerialien der GKV abgedeckt (keine Doppelberechnung).

Cave: Diese Formulierung („Präzision“ – FAQ BZÄK und PKV-Verband) des 34. 

Beschlusses des Beratungsforums wurde von vielen Praxen fehlinterpretiert, spiegelt 

nur die Sichtweise der PKV wider, und hat zu rechtswidrigen Berechnungen geführt. 
Quelle FAQ: BZÄK, April 2020

Klartext zur Berechnung bei gesetzlich versicherten Patienten 

http://www.salhoff.de/


Kann die Geb.-Nr. 3010 GOZ analog auch bei GKV-Patienten berechnet werden?

Die Regelung gilt grundsätzlich nicht für gesetzlich Versicherte! 

Für gesetzlich Versicherte soll eine entsprechende Regelungen für die Abgeltung der Covid19-bedingten 

Hygieneaufwände, die bisher mit dem Punktwert abgegolten sind, getroffen werden (Verhandlungen auf 

Bundesebene). Derzeit liegen noch keine Verhandlungsergebnisse vor!

Eine Zuzahlung ist gem. SGB V ausgeschlossen! 

Somit ist die  Analoggebühr „3010a – erhöhter Hygieneaufwand“ mit dem GKV-Patienten nicht 

vereinbarungs- und berechnungsfähig, bei

▪ Mehrkosten für Füllungen nach § 28 SGB V

▪ selbständigen Leistungen gem. § 8 Abs. 7 BMV-Z neben der Bema-Leistung, wenn der identische 

Hygieneaufwand bei Sachleistung und GOZ-Leistung bestand/erbracht wurde, also kein erhöhter 

zusätzlicher Hygieneaufwand für die Privatleistung erforderlich war

Analoggebühr „3010a – erhöhter Hygieneaufwand“ mit dem GKV-Patienten nur vereinbarungs- und 

berechnungsfähig, bei

▪ selbständigen zusätzlichen Privatleistungen gem. § 8 Abs. 7 BMV-Z für die zusätzlicher (zu den 

Bema-Leistungen), dokumentierter Hygieneaufwand erforderlich war

▪ eigenständigen Privatleistungen
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Bitte beachten Sie mit Priorität, das Wirtschaftlichkeitsgebot (SGBV § 12) und die Richtlinien. Nutzen Sie die Möglichkeit der 

Mehrkostenvereinbarung, und Privatvereinbarung für alle Leistungen die nicht im Bema enthalten sind, nicht den Richtlinien 

entsprechen und/ oder unwirtschaftlich sind, ggf. mit erhöhten Steigerungsfaktor, bzw.  Honorarvereinbarung! 

http://www.salhoff.de/


Private Kostenübernahmevereinbarung

Der Zahnarzt kann mit dem gesetzlich versicherten Patienten eine private Behandlung nach der 

GOZ vereinbaren, wenn die Leistung nicht Bestandteil der vertragszahnärztlichen Versorgung ist.

Diese Vereinbarung muss von beiden Vertragspartnern unterzeichnet werden!

Nach § 13 Abs. 2 SGB V kann ein gesetzlich versicherter

Patient die Kostenerstattung wählen; dies auch beschränkt auf den Bereich der 

gesamten zahnärztlichen Versorgung. Wählt der gesetzlich versicherte Patient 

die Kostenerstattung nach § 13 SGB V, kann er die gesamte Behandlung 

unbeschränkt als ein Privatpatient in Anspruch nehmen. Dabei bleibt sein 

Leistungsanspruch gegenüber seiner Krankenkasse im gesetzlichen und 

satzungsrechtlichen Umfang erhalten. Quelle: KZBV-Schnittstellenkommentar 2015
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Sind spezielle Begründungen erforderlich?

▪ Die Berechnung hat wie folgt zu erfolgen:
Geb.-Nr.  Leistung                                                                                                              Faktor

3010a      erhöhter Hygieneaufwand entsprechend Geb.-Nr. 3010 GOZ, Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes    2,3

Auch wenn Erstattungsstellen derzeit Zurückhaltung bei der Rechnungsprüfung zeigen, sollte die 

Begründung nicht schematisch durch den Zusatz „erhöhter Hygieneaufwand wegen Coronavirus“ o.ä. 

erfolgen, sondern der Aufwand durch Beschreibung der ergriffenen Maßnahmen ausreichend 

dokumentiert werden.

Wenn die Leistung wegen der ausufernden Hygienekosten betriebswirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, 

bleibt nur der Weg über eine Honorarvereinbarung nach § 2 Absatz 1 GOZ, um die Mehrausgaben 

angemessen zu berücksichtigen.

Kann der Beschluss auch im Basis- und Standardtarif umgesetzt werden?

▪ Auch für den Basis- und Standardtarif kann ausnahmsweise der 2,3fache Bemessungsfaktor 

(anstatt dem 2,0fachen Faktor) der GOZ-Nr. 3010 analog für die Hygieneabgeltung berechnet werden.
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Quelle: Auszug aus 

Erstattungsschreiben

„ Postbeamtenkrankenkasse“ 

Leider stehen Zahnärzte, trotz Sicherstellungsauftrag, nicht unter dem Schutzschirm. Die Regelung der 

COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung sieht - im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf -

nur noch kurzfristige Liquiditätshilfen vor, die vollständig zurückgezahlt werden müssen. 
Quelle Pressemitteilung KZBV 04.05.2020

http://www.salhoff.de/
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Soweit im Rahmen der Behandlungsplanung festgestellt wird, dass auch bei Ausschöpfung 

des Gebührenrahmens gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ (1- bis 3,5-facher Gebührensatz) keine 

(betriebswirtschaftlich) angemessene Vergütung dargestellt werden kann, besteht die 

Möglichkeit, gemäß § 2 Abs. 1 GOZ eine Gebührenhöhe oberhalb des 3,5-fachen 

Gebührensatzes individuell zu vereinbaren. Im Übrigen ist auch innerhalb des 

Gebührenrahmens eine Vereinbarung gemäß § 2 Abs.1 GOZ möglich. Gemäß § 2 Abs. 2 GOZ 

muss die Vereinbarung folgende Anforderungen erfüllen: • Sie ist nach persönlicher Absprache 

mit dem Patienten für den konkreten Behandlungsfall zu erstellen.• Sie ist vor Erbringung der 

Leistung schriftlich abzuschließen. • Für jede Leistung ist die Leistungsnummer, die 

Bezeichnung der Leistung, der vereinbarte Steigerungssatz und der sich daraus ergebende 

Honorarbetrag aufzuführen. • Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine Erstattung der 

Vergütung durch Erstattungsstellen möglicherweise nicht in vollem Umfang gewährleistet ist. • 

Die Vereinbarung darf keine weiteren Erklärungen enthalten. • Dem Zahlungspflichtigen ist ein 

Abdruck der Vereinbarung auszuhändigen.

Hygienezuschlag beim Friseur: 

Von 3€ bis 14€ ! 

Hygieneaufwand ohne Zuschlag bei 

medizinischer Fußpflege in einer Einrichtung

http://www.salhoff.de/
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Das Kriterium Umstände bei der Ausführung (besonderer Behandlungsumstand) bildet einen 

Auffangtatbestand für einen besonderen Aufwand, der sich nicht in der Schwierigkeit oder dem Zeitaufwand 

niederschlägt, z.B. 

▪ Verständigungsschwierigkeiten

▪ Behandlungen außerhalb der Praxis z.B. im Zusammenhang mit Unfällen

▪ andere Behandlungsumstände, die im aktuellen Zustand des Patienten begründet sind, z.B. ein potentieller 

Ausscheider von Coronaviren oder Patient gehört zur Risikogruppe?

Besser sofort und ausreichend dokumentieren:

▪ Welcher besondere Behandlungsumstand lag vor?

▪ Welche besonderen Hygienemaßnahmen, z.B. FFP2-3 Maske, Mundspülung zur Virusreduzierung, 

Hygienespülung, Schutzhaube und Einmalbekleidung, sterile Abdeckungen, Erweiterung des Radius der 

Wischdesinfektion auf 3m nach Behandlung mit Aerosolen, Behandlungsraum X Minuten gelüftet…… 

3010a je Sitzung!

Begründung: Behandlung mit 

besonderen Ansteckungsrisiken: 

körperliche und geistige 

Belastungsaspekte die zu erhöhten 

Zeitaufwand und erschwerten 

Umständen führten, dokumentieren

http://www.salhoff.de/
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Derzeit ist in vielen Praxen die Patientenzahl deutlich geringer, da durch erhöhte 

Hygienemaßnahmen weniger Patienten behandelt werden. Viele Behandlungen mit Geräten wie 

z.B. Air Flow, waren nicht oder nur eingeschränkt möglich. Dazu haben viele Patienten Ihre 

Termine auf die Zeit nach Corona verschoben. 

Eine für uns alle schwierige neue Situation! Nutzen Sie die Zeit um: 

▪ Besuchen Sie regelmäßig die Webseiten der KZVB (z.B. Sonderrundschreiben) und der BZÄK um

stets die aktuellen Informationen umsetzen zu können.

▪ Materialbestand prüfen und die Preise, insbesondere der Abdruckmaterialien, zu aktualisieren

▪ Analog- und Chairside-Leistungen zu erfassen, zu kalkulieren und zu optimieren

▪ Aktualisieren Sie Ihre Formulare (Texte und Vereinbarungen) 

▪ Legen Sie Leistungsketten fest

▪ Definieren Sie Ihre Leistungen (Behandlungsablauf)

▪ Legen Sie fest welche Mehrkosten (z.B. bei Füllungen) künftig berechnet werden sollen 

▪ Bestimmen Sie welche Leistungen, gemäß den Richtlinien nicht mehr dem Bema entsprechen und  nach 

GOZ (BMV-Z § 8 Abs.7) vereinbart werden sollen

▪ Legen Sie im PVS-System Texte, die Sie für eine schnellere und zeitsparende Dokumentation nutzen 

können an

▪ Überarbeiten Sie Ihre Begründungstexte und verknüpfen diese mit den Leistungen

▪ Halten Sie sich Fit in Abrechnung 

▪ Führen Sie Teambesprechungen regelmäßig durch

▪ Halten Sie zusammen, und motivieren sich gegenseitig

▪ Bleiben Sie gesund!

Zum Schluss ein paar Tipps für die Corona Zeit

http://www.salhoff.de/
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Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

Die neue Abrechnungsmappe ist online!

abrechnungsmappe.kzvb.de 

Kontrollieren Sie ob eine Verlängerung 

des Hygienezuschlages über den 

31.07.2020 vereinbart wird!

http://www.salhoff.de/
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Zusammenkunft ist ein Anfang.

Zusammenhalt ist ein Fortschritt.

Zusammenarbeit ist der Erfolg.

Henry Ford

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

& viel Erfolg

Ihre Kerstin Salhoff

Bitte bleiben Sie gesund!

http://www.salhoff.de/

